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Lothar Jung 

Schadenregulierungsbüro /HK-zertifizierter Sachverständiger 

für die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 

& Energieberater 

Amtsgericht St. Wendel 
Frau Dipl. Rechtspflegerin 
S. Colling- Teichert 

Schorlemer Straße 33 
66606 St Wendel 

Az. des Gerichts: 18 K 09/24 

GUTACHTEN 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem 

Zweifamilienhaus bebaute Grundstück 

in 66606 St Wendel- Niederlinxweiler, 

Oberlinxweiler Straße 57 

Der Verkehrswert des Zweifamilienhauses wurde zum Stichtag 

12.09.2023 ermittelt mit rd. 

141.000 €. 

abzgl. einem Sicherheitsabschlag von 40% wegen der Nichtbesichtigung 

beträgt der Verkehrswert 84.600,00 €. 

Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 47 Seiten inkl. 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten. 

Das Gutachten wurde in zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 

Sachverständigenbüro 
Lothar Jung 

Bankdaten: 

Bank 1 Saar 

DE 06591900000 107 251 006 

BIC SABADE5S 

USt- JdNr. DE 234775402 

Geschäftsführer: 

Lothar Jung 

Harschberg 10a 

Tel. 06854- 7875 

Mobil: 0160 96 30 94 51 

e-Mail: jung.l@schlau.com 
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1 Allgemeine Angaben 

, 1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstück, 
bebaut mit einem Zweifamilienhaus incl. Anbau 

Oberlinxweiler Straße 57 
66606 St Wendel- Niederlinxweiler 

Grundbuch von St Wendel- Niederlinxweiler, 
Blatt 2922, 

Gemarkung St Wendel- Niederlinxweiler, 
Flur 16, lfd. Nr. 1 
Flurstück 92/2, 
zu bewertende Fläche 444 m2 ; 

Gemarkung St Wendel- Niederlinxweiler, 
Flur 16, lfd. Nr. 2 
Flurstück 126/3, 
zu bewertende Fläche 32 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachten auftrag 

Wertermittlung sstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Gemäß Beweisbeschluss St. Wendel vom 09.08.2024 
(Blatt 18K 9/24 der Gerichtsakte) soll durch 
schriftliches Gutachten erstellt werden. 

12.09.2024 

Zu dem Ortstermin am 04.09.2024 wurden die 
Prozessparteien durch Einschreiben mit Rückschein 
fristgerecht eingeladen. 
Der Eigentümer nahm das Einschreiben mit 
Rückschein an . 
Die Stadtkasse St. Wendel wurde per e-Mail informiert 

nur von außen 

der Sachverständige 
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Eigentümer: 

herangezogene Unterlagen, Erkun­
digungen, Informationen: 

s. anonymisierte Daten 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstel­
lung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Infor­
mationen zur Verfügung gestellt. 
• Auszug aus dem Baulastenverzeichnis 

(keine Eintragungen) 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte 
und Unterlagen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1: 1.000 
• Berechnung der Bruttogeschossflächen 
• Marktdatenableitungen des örtlich zuständigen 

Sprengnetter Expertengremiums für Immobilien­
werte 

• Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den v.g. als Bewertungsgrundlage notwendi­
gen Einschätzungen um Rechtsfragen handelt, die vom Sachverständigen i.d. R. nicht ab­
schließend beurteilt werden können. 
Bei einer abweichenden Beurteilung der Rechtsfragen ist deshalb auch eine Überprüfung 
und ggf. Modifizierung der Wertermittlung erforderlich. 
Bei der zu bewertenden Immobilie handelt es sich ein Zweifamilienhaus incl. einem 
ca. 1970 erstellten Anbau. 
Exakte Daten zum Baujahr vom Hauptgebäude sowie dem Anbau konnten (ca. 1950) nicht 
ermittelt werden. 

Am Freitagnachmittag, den 30.08.2024 rief der Eigentümer beim Sachverständigen an und 
teilte mit, dass er den Besichtigungstermin am Montag, den 02.09.2024, wegen Arbeits­
überlastung nicht wahrnehmen kann. 
Weitere vorgeschlagene Termine lehnte er ab, da er immer arbeiten muss. 

Zur Frage, ob die Mieter, dem Sachverständigen Einlass gewähren, teilte er mit, dass die 
Mieter nicht erreichbar wären und weit weg wohnen (??). 

Er wollte jedoch im laufe der 40 KW (02.09 bis 08.09.2024) per Mail Unterlagen und Fotos 
zusenden. Bis heute (12.09.2024) kamen dazu keine Mails in unserem Büro an. 
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Aus diesem Grunde erstellt der Unterzeichner den Verkehrswert nur über das Sachwert­
verfahren, da durch das Nichtbetreten der Innenräume, es keinen Aufschluss auf evtl. 
Bauschäden bzw. Baumängel im Innern, gibt. 
Es konnte der Zustand der Heizungsanlage, Bäder, Dachdämmungen oder auch etwaige 
Besonderheiten, etc. nicht erfasst werden. Auch Innenmaße zur Berechnung der Wohnflä­
chen sind Fehlanzeige. 
Ein Blick von außen durch die Fenster ins Innere, zeigt einen größeren Reparaturstau. 
Wie es in den einzelnen Etagen aussieht, dazu können keine Informationen aufgeführt 
werden. 
Aus diesem Grunde tätigt der UZ einen Sicherheitsabschlag von rd. 40%. 
Sollte in naher Zukunft der Einlass gewährt werden, so kann der Abzug gestrichen bzw. 
verringert werden, je nachdem, wie sich der Zustand der Innenräume darstellt. 
Der Eigentümer wurde bei der Einladung zum Ortstermin schriftlich darauf hingewiesen. 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfer­
nungen: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Saarland 

St. Wendel 

St. Wendel (ca. 26.000 Einwohner); 
Stadtteil Niederlinxweiler (ca. 2.360 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
St. Wendel (ca. 6 km entfernt) 

Landeshauptstadt: 
Saarbrücken (ca. 37 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
B41 (ca. 2 km entfernt) 

Autobahnzufahrt: 
A 62 (ca. 20 km entfernt) 

Bahnhof: 
St. Wendel, Niederlinxweiler (ca. 6 km entfernt) 

Flughafen: 
Ensheim (ca. 35 km entfernt) 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: Ortsrand; 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 1 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 2 km entfernt; 
Schulen und Ärzte ca. 6 km entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmittel­
barer Nähe; 
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 6 km entfernt; 
mittlere Wohnlage 

Art der Bebauung und Nutzungen gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen 
in der Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: überdurchschnittlich (durch Straßenverkehr) 
die Oberlinxweiler Straße ist die Hauptdurchgangs­
straße von St. Wendel durch Niederlinxweiler nach 
Ottweiler 

Topografie: eben; 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

von der Straße abfallend; 
Garten mit Südausrichtung 

Grundstücksgröße: 

aufgeteilt in 
Flurstück 92/2 mit 444,00 m2 

Flurstück 126/3 mit 32,00 m2 

insgesamt 476,00 m2 

überörtliche Verbindungsstraße; 
Straße mit regem Durchgangsverkehr 

Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit 
Betonverbundstein; 
Parkstreifen nicht ausreichend vorhanden 
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Anschlüsse an Versorgungsleitun- elektrischer Strom aus öffentlicher Versorgung; 
gen und Abwasserbeseitigung: Kanalanschluss; 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

Fernsehanschluss; 
Telefonanschluss 

keine Grenzbebauung an das Wohnhaus incl. Anbau; 
eingefriedet durch Hecken 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Gemäß telefonischer Auskunft ist das Bewertungsob­
jekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche auf­
geführt. 
Untersuchungen hinsichtlich liegen nicht vor. 
Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsob­
jekts hinsichtlich gehören nicht zum Gutachtenauftrag 
und werden vereinbarungsgemäß nicht vorgenom­
men. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau­
grund- und Grundwassersituation insoweit berück­
sichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bo­
denrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausge­
hende vertiefende Untersuchungen und Nachfor­
schungen wurden auftragsgemäß nicht angestellt. 

grundbuchlich gesicherte Belastun- Das Grundbuch wurde vom Sachverständigen am 
gen: 07.09.2024 eingesehen. 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grund­
buchs von St Wendel- Niederlinxweiler, Blatt 2922, 
folgende Eintragung: 
Zwangsversteigerungsvermerk. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund­
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem 
Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge­
gangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Ver­
kauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufs­
preises ausgeglichen werden. 

keine 
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nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begüns­
tigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbin­
dungen sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind 
nach Auskunft des Auftraggebers und nach Befra­
gung im Ortstermin nicht vorhanden. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschun­
gen und Untersuchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich 
zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenver­
zeichnis: 

Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennut­
zungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

1 nnenbereichssatzung: 

Bodenordnungsverfahren: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem 
Baulastenverzeichnis vom 14.08.2024 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine Eintragungen 

Denkmalschutz besteht nach Auskunft des Auftragge­
bers nicht. 
Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren 
Nachforschungen angestellt. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächen­
nutzungsplan als gemischte Baufläche (M) 
dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Be­
bauungsplan, folgende Festsetzungen: 
MI = Mischgebiet 

Das Bewertungsobjekt liegt im Geltungsbereich einer 
Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB. 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in 
kein Bodenordnungsverfahren einbezogen. 
Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechen­
der Vermerk eingetragen ist, wird absprachegemäß 
ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass das 
Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren 
einbezogen ist. 
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2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens 
durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten 
Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bau­
ordnungsrecht, der verbindlichen Bauleitplanung wurde auftragsgemäß nicht geprüft. 
Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und 
Nutzungen vorausgesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grund­
stücksqualität): 

beitragsrechtlicher Zustand: 

Anmerkung: 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks 
ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücks­
bezogenen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gel­
ten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und 
beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge 
für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und 
KAG beitragsfrei. 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand 
wurden telefonisch erkundet. 

2. 7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern 
nicht anders angegeben, (fern)mündlich eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungs­
objekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen 
einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut 
(vgl. nachfolgende (Teil) Gebäudebeschreibung). 
Das Gebäude ist leerstehend. 
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„ 3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

.. 

...... 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbe­
sichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herlei­
tung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen 
können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unter­
lagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der 
technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht 
geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. of­
fensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhan­
denen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt wor­
den. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu 
lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits­
schädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
Eine Überprüfung der Heizungsanlage konnte wegen fehlender Besichtigung nicht durch­
geführt werden . 

3.2 Zweifamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 

Baujahr: 

Modernisierung: 

Zweifamilienhaus; 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend; 
mit Anbau 

Haupthaus ca. 1950 
Anbau ca. 1970 
lt. sachverständiger Schätzung 

leicht renoviert (Fenster) 

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

Erweiterungsmöglichkeiten: k.A. 
Außenansicht: insgesamt verputzt und gestrichen 
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• 3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellerge-
1 Baujahr schoss 

Haupthaus 1950 8,00 
Anbau 1970 6,50 

Erdge-
schoss Baujahr 
Haupthaus 1950 8 ,00 
Anbau 1970 6,50 
Balkon 3,00 

Aufmaß 
9,00 72,00 m2 
8,70 56,55 m2 

Aufmaß 
9,00 72,00 m2 
8,70 56,55 m2 

1,50 1, 13 m2 

L Oberge-

u 

schoss Baujahr 
Haupthaus 1950 
Anbau 1970 

Dach eschoss Bau"ahr 
1950 

Unterteilt in 

Haupthaus: 288,00 m2 

Anbau: 170,80 m2 

Aufmaß 
8,00 9,00 
6,50 8,70 

Aufmaß 
8,00 9,00 

72,00 m2 
56,55 m2 

72,00 m2 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Keller: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Massivbau 

Streifenfundament, Bruchstein 

Mauerwerk 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche 
Wärmedämmung, Mauerwerk 

tragende Innenwände Mauerwerk 

vermutlich Trägerdecke aus Bims, oder 
Hohlkörperdecke 

18K 09/24 
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Verkehrswertermittlung 

Treppen: 

Hauseingang(sbereich): 

Dach: 

Oberlinxweiler Straße 57, 66606 St Wendel- Niederlinxweiler 18K 09/24 

k.A. 

Eingangstür aus Kunststoff, mit Lichtausschnitt, 
neuwertig 
Hauseingang stark vernachlässigt 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton), Dachpappschindeln; 
vermutl. mit Dämmung; 

ob Dachraum begehbar und zugänglich ist: k.A. 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das 
öffentliche Trinkwassernetz 

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Elektroinstallation: k. A. 

Heizung: k.A. 

Lüftung: k.A. 

Warmwasserversorgung: k.A. 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die Nutzungseinheiten können nicht aufgezeigt werden 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Einrichtungen: keine vorhanden 

Besonnung und Belichtung: gut 
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Verkehrswertermittlung Oberlinxweiler Straße 57, 66606 St Wendel- Niederlinxweiler 

Bauschäden und Baumängel: Feuchtigkeitsschäden s. BoGs 

wirtschaftliche Wertminderungen: mangelnde Wärmedämmung 

18K 09/24 

Allgemeinbeurteilung: Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau und 
allgemeiner Renovierungsbedarf. 

3.3 Nebengebäude 

1 Garage (Einzelgarage) 

3.4 Außenanlagen 

Einfriedung (Hecken) 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

Maroder Zustand, so dass die Freilegungskosten mit 
dem jetzigen Wert der Garage gleich sind. 
Eine Einstellmöglichkeit eines Fahrzeuges besteht 
wegen einem großen Pflegestau des Grundstücks 
nicht. 

4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Zweifamilienhaus 

bebaute Grundstück in 

66606 St Wendel- Niederlinxweiler, Oberlinxweiler Straße 57 

zum Wertermittlungsstichtag 12.09.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
St Wendel- 2922 1 
Niederlinxweiler 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 
St Wendel- 16 92/2 444 m2 

Niederlinxweiler 
St Wendel- 16 126/3 32 m2 

Niederlinxweiler 
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Verkehrswertermittlung Oberlinxweiler Straße 57, 66606 St Wendel- Niederlinxweiler 18K 09/24 

Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufge­
teilt. Bei diesen Teilgrundstücken handelt es sich um nicht selbstständig veräußerbare Teile 
des Gesamtobjekts. Für jedes Teilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst eine ge­
trennte Verkehrswertermittlung durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine eigenständige Ver­
fahrenswahl getroffen und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten 
abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts 
ausgewiesen. 

Teilgrundstücksbezeichnung 
bebaute Fläche 92/2 
Parzelle 126/3 
Summe der Teilgrundstücksflächen: 

Nutzung/Bebauung 
Zweifamilienhaus 92/2 
Unbebaut 126/3 

4.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück bebaute Fläche 92/2 

4.2.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Fläche 
444 m2 

32 m2 

476 m2 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrs­
wert des Bewertungsgrundstücks mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, weil der­
artige Objekte üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen 
oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 - 39 lmmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der 
Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grund­
stücks) wird als Summe aus dem Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen An­
lagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
ermittelt. 

Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen. 

Dazu zählen: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren 
Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig 
verwertbar sind. 
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Verkehrswertermittlung 

4.2.2 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert: 

Oberlinxweiler Straße 57, 66606 St Wendel- Niederlinxweiler 18K 09/24 

Laut der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses Landkreis St. Wendel wurde in der 
Nähe des Bewertungsgrundstücks ein vergleichbarer Bodenrichtwert von 70 EUR/m2 

festgesetzt. 

Dieser Bodenrichtwert bezieht sich auf folgende Zustandsmerkmale. 

- Lage: - erschließungspflichtig 

- § 34 BauGB 

- offene Bauweise 

- zwei Geschosse 

-f 600 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2012. 

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 
Anbauart = freistehend 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 600,00 

Beschreibung des Teilgrundstücks 
Wertermittlung sstichtag = 12.09.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 
Anbauart = freistehend 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 444,00 m2 
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Verkehrswertermittlung Oberlinxweiler Straße 57, 66606 St Wendel- Niederlinxweiler 1 8K 09/24 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt­
lungsstichtag 12.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teil­
grundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

I I. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgrund- Bewertungsgrund- Anpassungsfak- Erläuterung 

stück stück tor 
Stichtag 01.01.2012 12.09.2024 X 1,00 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,00 
Anbauart freistehend freistehend X 1,00 
Art der bauli- MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet) X 1,00 
chen Nutzung 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermitt- = 70,00 €/m2 

lungsstichtag 
Fläche (m2

) 600,00 444,00 X 1,00 
Entwicklungs- baureifes Land baureifes Land X 1,00 
stufe 
Vollgeschosse II II X 1,00 
Bauweise offen offen X 1,00 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitrags- = 70,00 €/m2 

freier Bodenrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Boden- = 70,00 €/m2 

richtwert 
Fläche X 444,00 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 31.080,00 € 
rd, 31.100100 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.09.2024 insgesamt 
31.100,00 €. 
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4.2.3 Sachwertermittlung 

4.2.3.1 Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lm­
moWertV 21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten 
der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Au­
ßenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV 
21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 
40 Abs. 1 lmmoWertV 21 i.d. R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWertV 
21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be­
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher 
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Ob­
jektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig mit­
erfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d. R. auf der Grund-

L lage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch 
sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV 21) ermittelt. 

L Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sach­
wert des Grundstücks. 

L 

L 

L 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Rea­
lisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der 
Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwert­
faktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von re­
alisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige 
Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sach­
werts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktan­
gepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechen­
schritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein 
Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außen­
anlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berück­
sichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 
Abs. 4 lmmoWertV 21). 
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4.2.3.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplika­
tion der Gebäudefläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) 
für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskos­
ten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonde­
ren (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für 
Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie wer­
den für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Nor­
malherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder 
,,€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1 .1. Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK),  welche als 
„Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert 
sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungs­
kosten bereits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der 
durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen 
die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst wer­
den. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des 
Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche 
Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise 
wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und 
dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnut­
zungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde 
gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim 
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Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in 
den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unter­
haltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt un­
terstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 lmmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem 
linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) 
des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie bei­
spielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Beson­
derheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durch­
schnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche 
Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (ins­
besondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel 
nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vor­
läufiger Sachwert" (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für ver­
gleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des 
sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen ent­
sprechenden, nach den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte" 
(= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamili­
enhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirt­
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen 
Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgelei­
teten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausrei­
chend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine 
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zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaft­
liche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläu­
terungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 

..... kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen. 

.... 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 
Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt­
lung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden 
Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, 
technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung an­
gesetzt sind . 
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4.2.3.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Zweifamilienhaus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr = 877,00 €/m2 

2010) BGF 
Berechnungsbasis 
• Brutto-Grundfläche (BGF) X 288,00 m2 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige ein- + 0,00 € 
zeine Bauteile 
Durchschnittliche Herstellungskosten der = 252.576,00 € 
baulichen Anlagen im Basisjahr 2010 
Baupreisindex (BPI) 12.09.2024 (2010 = 100) X 182,7/100 
Durchschnittliche Herstellungskosten der = 461.456,35 € 
baulichen Anlagen am Stichtag 
Regionalfaktor X 1,000 
Regionalisierte Herstellungskosten der bau- = 461.456,35 € 
liehen Anlagen am Stichtag 
Alterswertminderung 
• Modell linear 
• Gesamtnutzungsdauer (GND) 80 Jahre 
• Restnutzungsdauer (RND) 16 Jahre 
• prozentual 80,00 % 
• Faktor X 0,2 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anla- = 92.291,27 € 
gen 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanla­
gen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonsti- + 
gen Anlagen 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Sachwert 
Sachwertfaktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Sachwert 

= 
+ 
= 

X 

+ 

= 

= 

Zweifamilienhaus 
Anbau 

877,00 €/m2 BGF 

170,80 m2 

0,00 € 

149.791,60 € 

182,7/100 
273.669,25 € 

1,000 
273.669,25 € 

linear 
80 Jahre 
27 Jahre 
66,25 % 

0,3375 
92.363,37 € 

184.654,64 € 

7.386,19 € 

192.040,83 € 
31.100,00 € 

223.140,83 € 
0,88 
0,00 € 

196.363,93 € 
55.000,00 € 

141.363,93 € 
rd. 141.000,00 € 
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4.2.3.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

18K 09/24 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen - BGF) wurde von mir durchge­
führt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 -
Ausgabe 1987) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar . 
Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. 
[2], Teil 1, Kapitel 16 und 17), z . B.: 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone), 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermitt­
lungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhält­
nisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01 . 1  entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 {NHK 2010) 
für das Gebäude: Zweifamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 1,0 
Dach 15,0 % 1,0 
Fenster und Außentüren 11,0 % 1,0 
Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 
Deckenkonstruktion und Trep- 11,0 % 1,0 pen 
Fußböden 5,0 % 1,0 
Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0 
Heizung 9,0 % 1,0 
Sonstige technische Ausstat- 6,0 % 1,0 tung 

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 0,0 % 0,0 % % 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, 
Standardstufe 3 Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärme-

dämmputz (nach ca. 1995) 
Dach 

Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondach-
Standardstufe 3 ziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdäm-

mung (nach ca. 1995) 
Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit 
zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmma-
terial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. 

Standardstufe 3 schwimmender Estrich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder 
Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausfüh-
rung, Fliesen, Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Boden-
fliesen, raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank 
(ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Zweifamilienhaus 
Nutzungsgruppe: 
Anbauweise: 
Gebäudetyp: 

Sachverständigenbüro Lothar Jung 

Ein- und Zweifamilienhäuser 
freistehend 
KG, EG, ausgebautes DG 
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Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standard- tabellierte relativer relativer 

stufe NHK 2010 Gebäude- NHK 2010-Anteil 
standardan-

teil 
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 655,00 0,0 0,00 
2 725,00 0,0 0,00 
3 835,00 100,0 835,00 
4 1.005,00 0,0 0,00 
5 1.260,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 
835,00 
gewogener Standard = 3,0 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen 

NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungs­
faktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 835,00 €/m2 BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 
3 lmmoWertV 21 

Zweifamilienhaus 1,05 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

Objektgröße 1,00 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 835,00 €/m2 BGF 
rd. 877 ,00 €/m2 BGF 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) 
für das Gebäude: Zweifamilienhaus Anbau 

Ermittlung des Gebäudestandards:  
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 1,0 
Dach 15,0 % 1,0 
Fenster und Außentüren 11,0 % 1,0 
Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 
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L Deckenkonstruktion und Trep- 11,0 % 1,0 pen 
Fußböden 5,0 % 1,0 
Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0 
Heizung 9,0 % 1 ,0 
Sonstige technische Ausstat- 6,0 % 1,0 tung 

insgesamt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 0,0 % 0,0 % % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, 
Standardstufe 3 Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärme-

dämmputz (nach ca. 1995) 
Dach 

L. 

Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondach-
Standardstufe 3 ziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdäm-

mung (nach ca. 1995) 
Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995) , Rollläden (manuell); Haustür mit 
zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

L Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmma-
terial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

L 

Deckenkonstruktion und Treppen 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. 

Standardstufe 3 schwimmender Estrich) ; geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder 
Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich- , Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausfüh-
rung, Fliesen, Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Boden-
fliesen, raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 
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Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank 
(ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Zweifamilienhaus Anbau 
Nutzungsgruppe: 
Anbauweise: 
Gebäudetyp: 

Ein- und Zweifamilienhäuser 
freistehend 
KG, EG, ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standard- tabellierte relativer relativer 

stufe NHK 2010 Gebäude- NHK 2010-Anteil 
standardan-

teil 
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 655,00 0,0 0,00 
2 725,00 0,0 0,00 
3 835,00 100,0 835,00 
4 1.005,00 0,0 0,00 
5 1.260,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 
835,00 
gewogener Standard = 3,0 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK­
Werts zwischen die tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungs­
faktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 0,00 €/m2 BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 
3 lmmoWertV 21 

Zweifamilienhaus 1,05 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

Objektgröße 1,00 

NHK 201 0 für das Bewertungsgebäude = 835,00 €/m2 BGF 
rd. 877,00 €/m2 BGF 
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Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile 
werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie 
dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen 
sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01 .2, 3.01 .3 und 3.01 .4 angegebenen Erfahrungs­
werte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder 
schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeit­
wertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungs­
stichtag erfolgt mittels dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag 
und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffent­
lichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04. 1 abgedruckt. Als Baupreisindex zum Wer­
termittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte Indexstand 
zugrunde gelegt. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. 
L Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 lmmoWertV 21) wird bei der Sachwertbe­

rechnung der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors 
zugrunde lag. 

L 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, 
behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits 
enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst 
und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1 ], 

L Kapitel 3.01 .5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die 
Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren 
und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung 
diesbezüglicher Abschläge. 

u 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert 
(inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 4, 00 % der vorläufigen Gebäudesach- 7.386, 19 € 
werte insg. (184.654,64 €) 
Summe 7 .386, 19 € 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus 
der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungs­
standard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und eben­
falls aus [1 ] ,  Kapitel 3.02.5 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungs­
dauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. 
Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewer­
tungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des lnstandhal­
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter­
stellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durch­
geführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird 
das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Zweifamilienhaus 

Das lt. sachverständiger Schätzung 1950 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisie­
rungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV 21") 
eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt 
ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale Durchge- Unterstellte Begrün-

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte führte Maß- Maßnah- dung 

nahmen men 

Modem isieru ng der Fenster und Au- 2 2,0 0,0 ßentüren 

Summe 2,0 0,0 

Ausgehend von den 2 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad 
,,kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 
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In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

18K 09/24 

• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2024 - 1950 = 74 Jahre) ergibt sich 
eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 74 Jahre =) 6 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der In­
standhaltung" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Anlage 2 
lmmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 16 Jahren. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Zweifamilienhaus Anbau 

Das lt. sachverständiger Schätzung 1970 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisie­
rungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV 21") 
eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt 
ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale Durchge- Unterstellte Begrün-

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte führte Maß- Maßnah- dung 

nahmen men 

Modernisierung der Fenster und 
2 2,0 0,0 

Außentüren 

Summe 2,0 0,0 

Ausgehend von den 2 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad 
,,kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2024 - 1970 = 54 Jahre) ergibt sich 

eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 54 Jahre =) 26 Jah­
ren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der In­
standhaltung" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Anlage 2 
lmmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 27 Jahren. 
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l .  Alterswertminderung 

.... 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungs­
dauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wer­
termittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Sachwertfaktoren werden von den Gutachterausschüssen in mehr oder weniger regelmäßi­
gen Abständen abgeleitet und in den Grundstücksmarktberichten veröffentlicht. Diese Ver­
öffentlichungen sind jedoch teilweise mangels genauer Beschreibung bzw. tatsächlich ge­
änderter Bewertungs- und Auswertemodelle i. d. R. nicht miteinander vergleichbar. Es kann 
deshalb noch nicht hinreichend sicher beurteilt werden, ob die Sachwertfaktoren wesentli­
chen zeitlichen Änderungen unterliegen. Die Auswertungen müssen deshalb in regelmäßi­
gen zeitlichen Abständen wiederholt werden. 

Aus empirischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Wertermittlungen zu zurücklie­
genden Stichtagen ist jedoch bekannt, dass durch den Bezug der Sachwertfaktoren auf 
das Bodenwertniveau auch für diese Fälle plausible Ergebnisse erzielt wurden, wenn der 
anzusetzende Sachwertfaktor entsprechend dem Bodenwertniveau und dem vorläufigen 
Sachwert am jeweiligen Wertermittlungsstichtag aus dem Sprengnetter Sachwertfaktor­
Gesamt- und Referenzsystem bestimmt wurde. Diese Vorgehensweise erscheint zumin­
dest dann auch für aktuelle Verkehrswertermittlungen sachgemäß, wenn die Preisentwick­
lung auf dem örtlichen Grundstücksteilmarkt für bebaute und unbebaute (vorrangig 
EFH/ZFH-) Grundstücke tendenziell einheitlich verläuft. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausrei­
chend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläu­
figen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend in­
soweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. 
mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum 
Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden 
und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unter­
stellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für dies­
bezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' 
unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wert­
minderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe an­
gerechnet. 
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Baumängel 
• mangelhafte Dämmung 
• Garage ist abbruchreif, kompensiert den 

Garagenwert 
Bauschäden 
• Feuchtigkeitsschäden Kellerbereich 
• Balkonsanierung 
• Risse in den Fassaden, Putzschäden 
Unterhaltungsbesonderheiten 
• Überdurchschnittl. U.-Zustand, Böden, 

Decken Wände etc. 
Summe 

-20.000,00 € 

-15.000,00 € 
-5.000,00 € 
-5.000,00 € 

-10.000,00 € 

4.2.4 Wert des Teilgrundstücks bebaute Fläche 92/2 

Wertbeeinflussung 
insg. 

-20.000,00 € 

-25.000,00 € 

-10.000,00 € 

-55.000,00 € 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu 
Kaufpreisen gehandelt, die sich am Sachwert orientieren. 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 141.000,00 € ermittelt. 

Der Wert für das Teilgrundstück bebaute Fläche 92/2 wird zum Wertermittlungsstichtag 
12.09.2024 mit rd. 

141.000,00 € 

geschätzt. 

4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück Parzelle 126/3 

4.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Ein- und Zweifamilienhäuser können mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. 
Hierzu benötigt man Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Bewer­
tungsobjekten oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen. 

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als 
„Vergleichskaufpreisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf 
eine geeignete Bezugseinheit (z. B. auf €/m2 Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung 
dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden 
,,Vergleichsfaktorverfahren" genannt (vgl. § 20 lmmoWertV 21 ). 
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Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge 
an die wert-( und preis)bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Objekts anzupassen 
(§§ 25 und 26 lmmoWertV 21). 

L. 4.3.2 Bodenwertermittlung 

L 

Hinweis zur Definition des Bodenrichtwerts 

Bodenrichtwert: 

Laut der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses Landkreis St. Wendel wurde in der 
Nähe des Bewertungsgrundstücks ein vergleichbarer Bodenrichtwert von 70 EUR/m2 

festgesetzt. 

Dieser Bodenrichtwert bezieht sich auf folgende Zustandsmerkmale. 

- Lage: - erschließungspflichtig 

- § 34 BauGB 

- offene Bauweise 

- zwei Geschosse 

-f 600 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2022. 

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 
beitragsrechtlicher Zustand 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Teilgrundstücks 
Wertermittlung sstichtag 
Entwicklungsstufe 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

= baureifes Land 
= frei 
= offen 
= 32,00 m2 

= 12.09.2024 
= baureifes Land 
= offen 
= 32,00 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt­
lungsstichtag 12.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teil­
grundstücks angepasst. 
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1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

I I. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgrund- Bewertungsgrund- Anpassungsfak- Erläuterung 

stück stück tor 
Stichtag 01.01.2022 12.09.2024 X 1,00 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,00 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermitt- = 70,00 €/m2 

lungsstichtag 
Fläche (m2

) 32,00 32 X 1,00 
Entwicklungs- baureifes Land baureifes Land X 1,00 
stufe 
Bauweise offen offen X 1,00 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitrags- = 70,00 €/m2 

freier Bodenrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Boden- = 70,00 €/m2 

richtwert 
Fläche X 32 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 2.240,00 € 
[d. 2.240,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.09.2024 insgesamt 

2.240,00 €. 
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1 .  4.3.3 Vergleichswertermittlung 

l • 

l • 

l ,  

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „Parzelle 126/3" sind ergänzend zum rei­
nen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflan­
zungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. 
Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) 
vorläufiger Vergleichswert 
marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert 

+ 

= 

+ 

= 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücks- -
merkmale 
Vergleichswert 

4.3.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

= 
rd. 

2.240,00 € 
0,00 € 

2.240,00 € 
0,00 € 

2.240,00 € 
0,00 € 

2.240,00 € 
2.240,00 € 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in an­
derer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

L.. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

L.. 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit 
korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer 
etc. mitgeteilt worden sind. 

4.3.1.2 Das Vergleichswertmodel l der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 
beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswer­
tung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder 
auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten 
Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (Vergleichsfaktorverfahren) ba­
sieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, 
die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerk­
male (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, bei­
tragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc. ) aufweisen und 
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deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag ste­
hen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Vergleichs­
grundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück 
hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder 
solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter 

1 .  Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden 
können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem Werter­
mittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeit­
spanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die 
allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, be­
rücksichtigt werden können. 

l 

L 

L 

..... 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene 
Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
(Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen 
Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen 
Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) 
oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichs-
faktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grund­
stücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten 
und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungs­
objektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung 
des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ver­
gleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berück­
sichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichsprei­
sen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.3.1.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 lmmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichs­
grundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstim­
mende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Ver­
tragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. 
Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die 
Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 lmmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeein­
flussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugsein­
heit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen 
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Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren}, den diesen 
Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) 
oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch ange­
passten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen 
und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzu-

l. passen. 

L • 

L 

Indexreihen (§ 18 lmmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die 
allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 lmmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichs­
faktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, 
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zu­
stand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese 
liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernut­
zungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrun­
deliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der VergleichsfaktorenNer­
gleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter 
Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläu­
figen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­
schläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaft­
liche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläu­
terungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
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Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen 
oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 
Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt­
lung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inau­
genscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, techni­
schen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt 
sind. 

4.3.2 Wert des Teilgrundstücks Parzelle 126/3 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu 
Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 2.240,00 € ermittelt. 

Der Wert für das Teilgrundstück Parzelle 126/3 wird zum Wertermittlungsstichtag 
12.09.2024 mit rd. 

2.240,00 € 

geschätzt. 
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4.4 Verkehrswert 
Der Verkehrswert ist gesetzlich in § 194 Baugesetzbuch wie folgt definiert 
„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die 
Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenhei­
ten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf un­
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. "Nach § 7 Abs. 2 WertV sind 
das- oder die zur Anwendung kommende(n) Wertermittlungsverfahren nach Art des Gegen­
standes der Wertermittlung unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalles zu ermitteln 

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungs­
grundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der 
Einzelwerte der Teilgrundstücke orientieren. 

Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstich­
tag: 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebau- Fläche Teilgrundstückswert 
ung 

bebaute Fläche 92/2 Zweifamilien- 444 ,00 m2 141.000,00 € 
haus 

Parzelle 126/3 unbebaut 32,00 m2 2.240,00 € 
Summe 476,00 m2 143.240,00 € 

4.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert ist gesetzlich in § 194 Baugesetzbuch wie folgt definiert 

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die 
Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenhei­
ten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf un­
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre." 

Nach § 7 Abs. 2 WertV sind das- oder die zur Anwendung kommende(n) Wertermittlungs­
verfahren nach Art des Gegenstandes der Wertermittlung unter Berücksichtigung der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umstän­
den des Einzelfalles zu ermitteln. 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu 
Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren. 
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Der Verkehrswert für das mit einem Zweifamilienhaus bebaute Grundstück 

in 66606 St Wendel- Niederlinxweiler, 

Oberlinxweiler Straße 57 

Grundbuch 
St Wendel­
Niederlinxweiler 

Gemarkung 
St Wendel­
Niederlinxweiler 

Blatt 
2922 

Flur 
16 

wird zum Wertermittlungsstichtag 12.09.2024 mit rd. 

141.000 € 

geschätzt. 

lfd. Nr. 
1,2 

Flurstücke 
92/2, 126/3 

abzg l . einem Sicherheitsabschlag von 40% wegen der N ichtbesichtigung 

56.400,00 €. 

in Worten: sechsundfünfzigtausendvierhundert Euro 

Somit wird er Verkehrswert auf rd. 84.600 € 

festgesetzt 

in Worten: vierundachtzigtausendsechshundert Euro 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ableh­
nungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger 
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden 
kann. 

St. Wendel, den 12. September 2024 

.�<J· \ ----- ----

✓ �t·�IS!�i �ij�
I 
� �'q;, 

/ 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen 
Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer ver­
einbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vor­
satz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine 
Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonde­
rer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters 
und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, 
die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist 
auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten 
beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden 
Einzelfall auf maximal 10.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Stra­
ßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. 
Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, 
dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteige­
rungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 3 Mo­
naten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 

18K 09/24 

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung -
lmmoWertV 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie 
- VW-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL) 

WertR :  
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) 
von Grundstücken 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenbe­
rechnung und Mietwertermittlung 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerba­
rer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[ 1] Sprengnetter (Hrsg. ) :  Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt­
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 

[2] Sprengnetter (Hrsg.) :  Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblatt­
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilien­
bewertung 

[4] Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur 
lmmobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 
2014 

[5] Sprengnetter (Hrsg.) :  Sachwertrichtlinie und NHK 2010 - Kommentar zu der neuen 
Wertermittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, 
Sinzig 2017 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" 
(Stand 21.06.2024) erstellt. 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 01: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Anlage 02: Fotodokumentation 
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Garten 

Garagenblick, Abrisskosten und Verkehrswert kompensieren sich 
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